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Kommt

I. 696. Diez , ven 5. Februar 1917.
U« die Herren Bürgermeister de» Kreise».

Betreff. Emrianuns, der Fahrradbereifungen.
Zur Enteignung der bis zum heutigen Tage nicht frei¬

willig abgelieferten Fahrradbereifungen werden für den
Unterlahnkreis nachfolgende Ausführungsbestimmungen er¬
lassen:

1. Die Enteignung erfolgt ourch Anordnung der Eigen
tumsübertragung aus den Rrichsmilitärsiskus . Tie Anord¬
nung ergebt von hier aus an den Besitzer der vestblaguahm-
ten 'Fahrradbereifung , gleichgültig ob er Eigentümer der¬
selben ist oder nicht.

Um dies zu ermöglichen, haben Cie mir bis z u m 10.
d. Mts . bestimmt  ein Verzeichnis der in Ihren Gemein
den wohnenden, noch im Besitze beschlagnahmter Fahrrad¬
bereifungen befindlichen Personen einzureichen und diesen,
Verzeichnis die bei Ihnen noch lagernden Meldungen bel-
zufiigen.
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Des Besitzers der Fahrrad¬
bereifungen

Ist die
Fahrradbc
rcstung gc-

mclbct 'i
Ja der Nein.

Liegt besonderer
Grund vor, von
der Enteignung

abzusehen?
«vergl. Ziffer4 d.
Bekanntmachung,

Vor - u
Zuname Stand Wohnorl

2. Die seither im Unterlahnkreis zur Annahme der
Fahrradbereifungen in Die z, N a s sa u, Bad E in s,
Hahnstätten , Holzappel , Katzenelnbogen und
Singhofen  eingerichteten Sammelstellen bleiben be¬
stehen. , „ .

Den Ablieferern der 'Fahrradberefiungen wird daselbst
Wer den nach erfolgter Klassifizierung und unter Berück¬
sichtigung der Höchstpreise für Fahrradbereifungen (Bekannt¬
machung des stellv. Generalkommandos in Frankfurt a. M .,
bzw. der Kommandantur in Coblenz vom 25. Januar d. Js .,
Kreisblattnummer 21) zu übermittelnde,r Betrag in gut

licher Einigung Anerkenntnisscheine ausgestellt,
eine solche nicht zustande, so wird dem Ueberbringer anstatt
des Anerkcnntnisscheines eine Quittung erteilt.

3. Die 'Anerkenntnisscheine sind, wie auch seither ange-
ordnet war . bei den Gemeindekassen der Wohnsitzgemein¬
den. der Inhaber einzulösen und mit einer Zusammenstellung
bis zum 25 . März  d . Js . der KreisLvmmunalrasse hier-
selbst zur Erstattung der verauslagten Gclobeträge einzu¬
reichen.

4. Vvn der Enteignung sind ausgenommen'
«) die Fahrrad -BollgummiLeveisungen,
b) Fahrradbereifungen bei Pfandleihern , soweit sie deren

Eigentum und von ihnen zur gewerbsmäßigen Veräuße¬
rung bestimmt sind. Verpfändete Decken und Schläuche
sind zu enteignen,

c) Bereifunaen der sogenannten Saisonarbeiter , die nuv
im Sommerhalbjahr ihr Fahrrad zur Fahrt nach den
Arbeitsstellen gebrauchen,

d) alle im Besitz von Behörden befindlichen Ersatzbc-
reifungen,

e) die Ersatzbereisungen von Personen , Firmen , Gesell¬
schaften, soweit diesen die Erlaubnis zur Fahrradbe-
nntzung erteilt ist, mit der Adaßgabe, daß für jedes
Stück der zun, Gebrauch freigegebenen Bereifung ein
Ersatzstück belassen bleibt (z. B. für 1 Zweirad , 2 Decken
und 2 Schläuche als Reserve),

f) der aus elastischem, nicht gummihaltigeu Material her¬
gestellte Lustschlauchersatz. Die Fahrraddecken dagegen
sind zu enteignen,

g) Bereisungen an Kinderspielzeugen (z. B . Holländern );
Bereisungen an Kinderfahrrädern dagegen"müssen ent¬
eignet werden:

h) Bergungen , die eine ungewöhnliche Konstruktion
haben, z. B . besondere Saalräder oder Glevelanüer
Lnxusberctfnngen auf Holzfelgen mit Metallauflage.
Hinsichtlich solcher Bereifungen , die nicht hier unter

8 6 a—l, ausgeführt jind, deren Enteignung aber zweckmäßig
unterbleiben soll, muß die Entscheidung drS zuständigen
Militärbefehlshabers eingeholt werden.

Der Borsitzende de» Krei»au»schusie».
Duderftadt.



Vefanutmadiuna.
Ai, Stelle des verstorbenen llutererheüers Heinrich

Lenz haben wir die Verwaltung der Königlichen Unterforst
kaffe in Katzenelnbogen vom 1. Februar d. Js . ab der Iran
lein Toni Lenz in Katzenelnbogen übertragen.

Königliche Regierung,
Abte lung für direkte Steuer »,

Domäne» und Forsten 8.
Fölsche- Dankelmann.

I. 643. Diez,  den 2. Februar 1917.
An die Herren Bürgermeister des Kreise«.

Die Inspektion der Kriegsgefangenenlager in Frank¬
furt a. M . hat mitgeteilt , daß sich unter den in der Ver¬
teilunasstelle Meschede befindlichen freien belgischen Arbei¬
tern eine Reihe von Landwirten befinden, die sich zur
Arbeitsleistung in der Landwirtschaft gut eignen dürsten.
Das Kriegsamt Berlin hat verfügt , daß diese Leute nrög-
lichst der Landwirtschaft zugeführt werden sollen. Einzeln
werden die Belgier nicht abgegeben, es kommen daher nur
größere landwirtschaftlich ? Betriebe pp. in Frage.

Als Lohn soll den belgischen Arbeitern dasselbe gezahlt
werden, was freie deutsche Knechte und Arbeiter zur Zeit
erhalten , wobei cs dem Arbeitgeber gestattet ist, den Bel¬
giern für Verpflegung und Unterkunft , Krankenkassen und
Invalidenversicherung , sowie Arbeitsklcider den Selbst¬
kostenbetrag in Abzug zu bringen.

Es wird ersucht, die größeren  landwirtschafilichen
Betriebe , Gemüscgärtnereien , Obstbaumschulen und sonstige
in Betracht kommenden Stellen Ihrer Gemeinde aus die
Möglichkeit der Beschaffung dieser Arbeitskräfte hinzuweisen
und sie zwecks Erledigung aller weiteren Fragen an das
Vermittlungsamt für Belgier Frankfurt a . M ., Kettenhof-
iveg 22, zu verweisen.

Es empfiehlt sich, die Arbeitgeber darauf hinzuweisen,
sich möglichst bald wegen Gestellung der Belgier an das
Vermittlungsamt zu wenden, damit die nötigen Vorarbeiten
alsbald in Angriff genommen und die Belgier so zeitig in
Marsch gesetzt werden können, daß sie mit Beginn der Früh¬
jahrsbestellung aus den Arbeitsstellen eingetroffen sind.

«er Landrat.
Duderstadt.

I. 790. Diez,  den 1. Februar 1917.

tPf »t Werten *C* firncrmciffcr » er VmiDrtfmcinöf»

Betrifft : Den Warenumsatzstempel.
Sie wollen wiederholt ortsüblich bekannt machen und

die interessierten Landwirte und Geschäftsleute auch noch
gelegentlich darauf Hinweisen, daß der Warenumsatzstempel
sofort bei der Anmeldung zu zahlen ist. Es haben eine große
Anzahl die Anmeldung wohl cingesandt, nicht aber auch das
Geld. Das Versäumte nmß bald nachzehvlt werden. Bei
dieser Gelegenheit ersuche ich darauf aufmerksam zu machen,
daß die Abgabe nur von dem Umsatz im letzten Vierteljahr,
also fiir die Zeit vom 1. Oktober bis 31. Dezember 1916 zu
berechnen ist und daß bei der Berechnung für je volle
100 Mark  10 Pfennig zu zahlen sind, somit angefangene
100 Mark außer Rechnung bleiben. Von 3199 Mark Umsatz
im letzten Vierteljahr sind darnach nicht 3,19 Mark , sondern
nur 3,10 Mark einzuzahlen. Die Einzahlung kann auch auf
das Postscheckkonto der Kreiskommunalkasse Nummer 10 842
in Frankfurt am Main erfolgen, wobei indessen darauf zu
achten ist, daß bei Beträgen bis 25 Mark 5 Pfennig und
über 25 Mark 10 Pfennig Ueberweisungsgebühr mit einzu¬
zahlen sind.

Der Borsitze,»de ves ÄreiSausschnste«.

J .-Str. II. 1109. Diez,  den 2. Februar 1917.
Kn die Herre» Börftermetßtei

Brtrifft : Die Besetzung von Freistellen in einer
Kindertzeilnnftalt.

In der Kinderheilanstalt in Orb bei Gelnhausen können
zwei Freistellen an hilfsbedürftige Kinder per-eben werden.
Ich ersuche, nach Rücksprache mit den Herrn Lrtsgeistlichcn
um Vorschläge bis zum 15 . Februar  d . Js / mit ein¬
gehendem Bericht über die Familien -, Bermö . e.rs- und Er¬
werbsverhältnisse und den Ruf der Eltern und Kinder . Ab¬
gesehen von der Hilsöbedürftigkeit muß feststchen, daß die
Kinder an keiner ansteckendenKrankheit leiden, was durch
ein ärztliches Attest nachzuwcisen ist.

Fehlanzeige ist nicht erforderlich.
Der Lanvrak: Duderstadr

l. 796. - Wiesbaden, den 29. Januar 1917.
Bekanntmao»«»«.

Am 26. Januar 1917 hier gestohlen:
1 goldene Kravattennadel mit ovalem Stein , sogenanntes
Katzenauge, umgeben mit 20 bis 22 Brillanten im Werte von
425 Mark.

Bckauntmachuug.
Den bedürftigen im Ruhestand lebenden Staatsbeam-

ten und den bedürftigen Hinterbliebenen von Beamten kön¬
nen einmalige Unterstützungen bis zu 100 Mark gezahlt wer¬
den, wenn das Gesa  m t einkommen

a) des int Ruhestand lebenden Beamten weniger als
2500 Mark , *

b) der Witwe — und zwar ohne etwaiges Waisengeld —
weniger als 1200 Mark beträgt.
Besondere Berücksichtigung finden diejenigen Personen,

die noch fiir Kinder zu sorgen haben.
Ten Beteiligten wird empfohlen, sich s chr i s t l i ch un¬

ter Darlegung ihrer Einkommcnsverhältniffe an die zu,-
Anweisung zuständige Behörde zu wenden. Dies ist in der
Regel die letzte Vorgesetzte Behörde des ausgeschicvencnoder
Verstorbenen Beamten . Im Falle der dauern den  Ver¬
legung des Wohnsitzes der Antragsteller außerhalb oeö Be¬
zirks dieser Behörde empfiehlt es sich, das Gesuch an die fiir
den neuen Wohnsitz zuständige Regierung zu senden.

Der König!. Lanvrat
Duderstadt.

Als Diebe kommt ohne Zweifel dasselbe Pärchen in Be¬
tracht , das bereits am 5. Januar 1917 unter gleichem Um¬
ständen einen wertvollen Herren - und 1 noch wertvolleren
Damenring entwendet hat . (Siehe Bekanntmachung vom 8.
Januar 1917.)

Die Beschreibung der Täter wird hier wie folgt gegeben:
a) Der männliche Täter : 1,65 bis 1,68 Mtr . groß, etlva 25

Jahre alt . frische Gesichtsfarbe, bartlos , schlecht ge¬
pflegte Hände; bekleidet mit grauem Ueberzieher.

b) Seine Begleiterin : 1,60 bis 1,65 Mtr . groß, 22 bis 24
Jahre alt , dunkles Haar und dunkle Augen, graue Ge¬
sichtsfarbe ; bekleidet mit dunklem Hut mit hellem
Bande, graubrauner , breitgeripptsr Sammetjacke mit
einem schmalen Streifen schwarzen Pelzbesatz am un¬
tern End, für ihr Alter auffallend kurzes dunkelblaues
Kleid und weiße Stoffhandschuhe.
Um Nachforschung und eventueller Mitteilung wird er¬

sucht.
Der Polizei - Präsident.

I . L.
» «« .

— - ' . . £i _ » .
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betr. S «Herstellung der Reparatur land¬
wirtschaftlicher Maschinen.

Bestellung von Neparalurabeiten bei drn Werkstätten.
Unter den heutigen Verhältnissen ist es ausgeschlossen,

daß landwirtschaftliche Maschinen zu ihrer Bedarsszeit recht¬
zeitig repariert sein können, wenn sie nicht sofort zur
Reparatur gegeben werden. Jeder Landwirt hat daher sofort
seine Maschinen auf Reparaturbedürftigkeit nacyzuschenund
die Instandsetzung bei seiner gewohnten Reparatnrwerk-
stätte zu bestellen: . denn die Ausführung der Reparatur
erfordert heute naturgemäß mehr Zeit als im Frieden.

Landwirte , die der Aufforderung nicht Folge leisten,
setzen sich der Gefahr aus , daß sie ihre Maschinen nicht mehr
rechtzeitig repariert erhalten . Es wird ihnen dann aber
auch schwer möglich sein, neue Maschinen zu bekommen.

Ausführung der Reparatnrarbeiten durch die Werkstätten.
Die Reparaturwerkstätten siirv verpflichtet, die Auf¬

träge hereinzunehmen und solche, die sie nicht mit Sicher¬
heit zur Bedarfszeit der betr . Maschincngatiung fertigstellev
können, sofort an di- für sie zuständige Muschinen-Ausglcich-
stelle des Vereins Deutscher Ingenieure oder an die Kriegs-
amtstelle bei dem für sie zuständigen Generalkommando
weiterzuleiten.

halb gemäß 8 56 Ziffer 12 der Gewerbeordnung vom Feil¬
bieten und Auffuchen von Bestellringen im Umherzieheu uus-
geschlossen sind, dürfen auch im stehenden  Gewerve nicht
seilgehalren, angeliindigt , ausgestellt , ausgelegt oder sonst
verbreitet werden.

II. Druckschriften, die auf der Lifte der „Schundlitera¬
tur " (I) stehen, dürfen auch nicht unter verändertem Titel
seilgehalten, angekündigt , ausgestellt , ausgelegt oder sonst
verbreitet werden. Dies gilt sowohl für den Hausierbetrieb
als auch für das stehende Gewerbe.

III . Zuwiderhandlungen werden auf Grund ocs 8 6b
des Gesetzes über den Belagerungszustand vom 4. Juni 1851
bestraft.

IV. Diese Verordnung tritt am 15. Juni 1916 in Kraft.
Frankfurt a. M ., den 1. 6. 1916.

18 Armeekorps
Stellvertretendes Generakkomrnando.

Ter Kommandierende General

Abt . III b. Tgb.-Nr . 813/417.
Frankfurt a . Bt., den 23. Januar 1917.

Bctr. Anmeldung der durch die deutsche Arbeiter-
zentrale angervorbeuen ausländischen Arbetter.

' Die Mafchinen-Ausgleichstellsn weisen nach Möglichkeit
Werkstätten nach, welche die Ausführung der Bestellung
übernehmen können.

Die Reparaturwerkstätten sind dem Besteller gegenüber
zur Auskunft verpflichtet, wie es mit der Durchführung der
Reparaturarbeit steht.

Meldung von Fabriken nnd Werkstätten zur Nrbckimhme
vo Reparaturarbciten.

Alle Fabriken und Werkstätten, die nicht voll beschäftigt
sind und Reparaturen an landwirtschaftlichen Maschinen
übernehmen können, haben srch bei der für ste zuständigen
Maschinen-Ausgleichstelle des Vereins Deutscher Ingenieure
oder bei der Kriegsamtstelle des für sre zuständigen General¬
kommandos zu melden, damit ihnen Arberr zugewiesen wer¬
den kann.

Arbeitsausgleich durch die Maschineu-Aus-lcichstellcn nnd
Kriegsamlst-üen.

Die Adressen der Maschinen-Ausgwichstellen können
durch die Kriegsamtstellen der für die verschiedenen Bezirk¬
zuständigen Generalkommandos erfahren werden.

Adresse: Kriegsamtstelle in Frankfurt a. M.
Jede Maschinen-Ausgleichstetre hat bei der Kriegsamt¬

stelle ihres Bezirks einen Vertreter zu bestellen. Wenn die
Arbeit nicht in den Bezirken der Ma,chincn-AuSgleichstellen
oder der Kriegsamtstellcn untergebracht werden können,
so erfolgt der Ausgleich entweder durch die Krftgsamrstellen
unter sich oder durch die Landwirtschaftliche Mafchinen-Ber-
sorgungsstelle des Waffen- und Muninons -Beschaffungs-
amtes in Berlin W. 15, Kurfürstendanrm 193,194.

Stellv . Generalkommando des 18 A. K.

Abt. III b Nr . 10671/2964.

3?' e!r . Schundliteratur.
Aus Grund des 8 9b des Gesetzes über den Belage- !

rungszustand vom 4. Juni 1851 bestimme ich sür den mir
unterstellten Korpsbezirk und — im Einvernehmen mit dem
Gouverneur ~ auch für den Befehlsbereich der Festung
'Mainz:

Ve o-duwst.
Aus Grund des 8 9 b des Gesetzes über den Belage¬

rungszustand vom 4. Juni 1851, sowie des Gesetzes vom ll.
Dezember 1915 bestimme ich für den mir unterstellten
Korpsbezirk und — im Einvernehmen mit dem Gouverneur
— auch für den Befehlsbereich der Festung Mainz:

Wer Arbeiter , die von der deutschen Arbeiter¬
zentrale im Ausland « ngew o rb e n worden
sind,  beschäftigt , ist verpflichtet, diese innerhalb 48 Stun¬
den nach ihrem Eintritt in das Arbeitsverhaltnis der Po¬
lizeibehörde des Beschäftigungsortes und, wenn dieser vom
Wohnort des Arbeiters verschieden ist, auch der Ortspolizei-
bchörde des Wohnortes anzumelden.

Die Anmeldung hat zu enthalten : Vor - und Zunamen
des Arbeiters , Geburtsort , Geburtsdatum , letzten Wohn¬
sitz im Auslande , unter Bezeichnung des zuständigen Ver¬
waltungsbezirks , Name und Wohnsitz des Arbeitgebers , bei
dem der Arbeiter eingetreten ist, sowie den Zeitpunkt des
Eintritts . Ferner ist der Anmeldung die mit der Lboto-
graphie versehene von der deutschen Arbeiterzentrale in
Berlin ausgestellte Arbeiterlegitimationskarte keizusügru.
Soweit die Arbeiterlegitimationskarte nicht beigefügt wer¬
den kann, ist anzugeben, aus welchem Grunde die Beisiignng
unterblieben ist.

Tie durch die Verordnung des stellvertr . Generalkvm-
mastdos vom 7. Dezember 1915 — III b Nr . 25 300/11831 —
begründete Meldepflicht der Arbeiter selbst binnen 12 Stun¬
den (8 1) und der Wohaungsinhaber (§ 3) wird durch die
vorstehende Bestimmung nicht berührt.

Zuwiderhandlungen werden, falls die bestehenden Ge¬
setze keine höhere Freiheitsstrafe bestimmen, mit Gefängnis
bis zu einem Jahr bestraft . Beim Vorlieaen mildernder Um¬
stände kann auf Haft oder auf Geldstrafe bis zu 1500 Mark
erkannt werden.

XVII! Armeekorps.
Stellvertretendes Generattommar -do.

Der stellv. Kommandierende General:
Riedel . .

Generalleutnant.



tefarnitmadmitß.
Der Kandes-Obst- und Weinbau injpektor Shilling  in

&tl]enfyeim  wird am
ö re <ta (i , den 9. Februards . Jö ., a be nds 8 Uhr

in Diez im Hof von Holland

TmlC  der (lefteUten
lidjtfM/e  Untersuchung
eingeteitet  werden.

»er At»tt-» orsttze«ve »er Cr [a( >i *K« iffl«i
Irl « »terla - nkreife».

Luverstabt.

einen Vortrag üöer

AichUrnien für de« Kleiugartenda«
im Jahre 1917

halten und am

Samstag , den 10 . F e b r u a r d s . I s ., nachmit¬
tags von 2 — 5 Uhr in Diez in  demselben Lokal

Belehrungen
zu diesem Thema erteilen.

Mit Rücksicht auf die große Wichtigkeit des Vortrages
und der Belehrungen in der jetzigen Kriegszeit , lade ich zu
recht zahlreichem Besuche ergebenst ein ..

Die Beteiligung ist für jedermann , auch aus den Nach¬
bargemeinden , kostenfrei. Die Teiln hmer uud Teilnehemrin-
nen werden gebeten, Papier und Bleistift mitzubringen.

Die Herren Bürgermeister der Vortragsgemeinde wie
der Nachbargemeinden ersuche ich, dies sogleich in ihren
Gemeinden bekannt zu geben und auf euren zahlreichen Be¬
such hinzuwirken.

Der Landrat: Duderstadt

Kriegsamtnebenbelle Siegen
im Bezirk des stcllv. Gen -Kdos.

XVIII. A . K.

Abt . Z. Nr . 343 . Siegen , den 15. Januar 1917.
BetaiMtna « uRfi

Am heutigen Tage ist auf Anordnung des Kriegsamts
die „Kriegsamtsnebenstelle Siegen " im Bezirk des stellv.
Generalkommandos 18. A .-K. errichtet worden.

Sitz der Kriegsatmtsnebcnstclle Siegen . Geschäfts¬
räume Bahnhofstraße , Hotel Monopol , 2. Stock.

Der Kriegsamtsnebenstelle fallen im einzelnen fol¬
gende Aufgaben zu:

a) Beschaffung und Verwendung der Arbeitskräfte für
die im Kriegsinteresse tätigen staatlichen und privaten
Betriebs , außerdem Frauen , Gefangene und andere Aus¬
länder , Hilfsdienstpflichtige , Kriegsbeschädigte und
Wehrpflichtige.

b) Ueberwachung und Beförderung der gesamten kriegs¬
wirtschaftlichen Produktion des Korpsbezirks.

c) Mitwirkung bei Fragen der Volksernährung für die
kriegswirtschaftlich tätige Bevölkerung.

d) Ueberwachung der Zusührung der Rohstoffe kür die
Kriegswirtschaft.

e) Ein - und Ausführfragen.
f) Derkehrsfragen.

Zum Vorstand der Kriegsamtnebenstclle ist der Unter¬
zeichnete vom Kricgsamt ernannt worden.

DerBoifta ' d:
gez Dauber , Hauplmann_

M . 548 . Diez,  den 31. Januar 1917.
W>ekan»ra>ami>««

Der Militärpflichtige Hugo Keck, geboren am 30. De¬
zember 1895 zu Zollhaus , Gemeinde Mudershausen , der bis
unermittelt geblieben ist, wird hiermit aufgefordert , sich
spätestens bis zum 1. Juli 1917 bei dem Zivilvorsitzenden der
Ersatzkommission in Diez zu melden ooer den Nachweis zu er¬
bringen , daß er seiner Militärpflicht genügt hat oder die
preußische Staatsangehörigkeit nicht mehr besitzt.

Nichtamtlicher Teil

»taude»a« t Diez.
Bei dem Königl . Standesamte wurden im Monat Ja-

nuar 10 Geburten , 3 männl ., 7 weibl ., 2 Eheschließungen
und folgende Sterbefälle eingetragen:
Jan . 1. : Walter Heinrich Ringshausen zu Diez , 10 Tage alt.
1916 Nov . 10. : Der Landsturmmann , wissenschaftliche Hilfs¬

lehrer Heinrich Wllhelm Wolf von Diez , geo zu
Cassel, 33 Jahre alt.

Jan . 2. : Die Elisabeths Dop geb. Stein zu Altendiez . 74
Jahre alt.

■1916 Sept . 24. : Der Musketier , Güterbahnarbeiter Friedrich
Heinrich Müller von Birlenbach , 19 Jahre alt . :

Jan . 3. : Der Bergmann Georg Martrn zu Diez , wohnhaft
zu Schönborn , 26 Jahre alt.

Jan . 3. : Die Karoline Götz zu Diez , wohnhaft zu Bergnussau-
Scheuern , 24 Jahre alt.

1916 Dez . 2. : Der Landsturmmann , Steinhauec Philipp
Straup von Freiendiez , 43 Jahre alt.

Jan . 6. : Der Rentner Gottlieb Wilhelm Karl Köll zu Diez,
87 Jahre alt.

Jan . 12. : Der Landmann Anton Hirschberger zu Altendiez,
57 Jahre alt.

Jan . 15. : Der Landwirt Wilhelm Hüd zu Diez , wohnhaft zu
Lohrheim, 46 Jahre alt.

Jan . 16. : Der Musketier , Landwirt Otto Quant zu Diez,
wohnhaft zu Bonn , 19 Jahre alt.

Jan . 22. : Die Catharine Fachinger geb. Jonas zu Altendiez.
78 Jahre alt.

Jan . 23. : Die Anna Margarete Hildebrand geb. Zick zu
Altendiez , 26 Jahre alt.

1916 Dez. 19. : Der Leutnant Ernst August Gerhard Schäfer
von Diez , 20 Jahre alt.

Jan . 24. : Der Tagl . Friedrich Koh zu Diez . 60 Jahre alt.
Jan . 24. : Die Auguste Dambmann geb. Müller zu Gückin¬

gen, 31 Jahre alt.
1916 Nov . 4. : Der Gefreite Fabrikarbeiter Gustav Stephay

von Gückingen, 31 Jahre alt.

Auzeigc«.

Hol Versteigerung.
Donnerstag ven 8 ds. MtS.

werden in den Oberlahnsteiner Walddistrikten Grubenweg,
Oberhahn und Förste rdcll versteigert:

81 Rm . Buchen-Scheit - und -Knüppelholz,
110 Rm . Buchen-Reiserknüppel,

52 Rm . Eichen-Scheit - und Knüppelholz,
1900 Wellen.

Anfang um 10 U h r v o r m. am Oberlahusteiner Forst¬
haus.

O b e r l a h n st e i n , den 4. Februar 1917.
Der Magistrat.

IKrrant«v»rtltch für die Schriftleituna ttidknb Heia, Bad VmS.

werden
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